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I/A Äußerung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
I/A 1:   Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

A) Zu Verkehr 
 
Im Ergebnis der verkehrstechnischen Untersuchung (VIA, 29.09.2016) ist eine Beein-
trächtigung der angrenzenden Bestandsstraßen, wie z. B. der Weidfeldstraße, der 
Flurstraße und der Oststraße mit und ohne Anbindung des Plangebietes, nicht zu 
erwarten. Der Verkehr wird – mit und ohne Anbindung an die Grünstraße – überwie-
gend bzw. vollständig über den Kreisverkehr an der Hitdorfer Straße abgewickelt. Die 
in Summe zusätzlichen maximal rund 910 Fahrten/24h (Planungsstand 2016) kön-
nen, unter Berücksichtigung des bereits geplanten Ausbaus des Knotenpunktes 
Ringstraße/Langenfelder Straße zu einem Kreisverkehr, im gesamten umliegenden 
Straßennetz leistungsfähig abgewickelt werden. 
 
Der verkehrsgutachterlichen Untersuchung liegt ein Worse-Case-Ansatz zugrunde. 
Die der Untersuchung zugrunde liegenden Zähldaten fallen aufgrund der Sperrung 
der Autobahnanschlussstelle Monheim-Süd und der damit einhergehenden Umweg-
fahrten über Leverkusen-Hitdorf hoch aus. Die umgeleiteten Verkehrsströme führen 
zu einer Verkehrszunahme von knapp 1000 Fahrten am Tag. Für den Prognosehori-
zont 2025 sind im Ergebnis der gutachterlichen Betrachtung niedrigere Belastungs-
zahlen zu erwarten als diese heute im Bestand vorliegen. Entsprechend ist vorlie-
gend zunächst davon auszugehen, dass auch die Entwicklung weiterer Potenzialflä-
chen in Leverkusen Hitdorf nicht zu einer Beeinträchtigung des Straßennetzes führen 
wird. Die Entwicklung weiterer Potenzialflächen ist jedoch nicht Gegenstand des vor-
liegenden Bebauungsplanverfahrens. Sollten zukünftig weitere Flächenpotenziale 
entwickelt werden, ist im Rahmen hierfür erforderlicher Bebauungsplanverfahren der 
Nachweis zu erbringen, dass entstehende Verkehre leistungsfähig abgewickelt wer-
den können.  
 
Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass rund 80 % der durch das 
Neubaugebiet induzierten Verkehre nach Osten abfließen und das Straßennetz von 
Leverkusen Hitdorf somit nicht befahren wird. Die Richtigkeit und Neutralität des 
Fachgutachtens wird seitens der Stadt Leverkusen nicht angezweifelt. 
Im Falle einer Anbindung des Baugebietes an die Grünstraße würde diese von rund 
15 % des gesamten induzierten Ziel- und Quellverkehres befahren werden. Dies ent-
spricht maximal 135 Fahrten pro Tag bzw. rund 15 Fahrten in der Spitzenstunde 
(Planungsstand 2016). Das prognostizierte, zusätzliche Verkehrsaufkommen kann im 
Falle einer Anbindung an die Grünstraße gemäß dem Ergebnis der verkehrsgut-
achterlichen Untersuchung über die Grünstraße leistungsfähig abgewickelt werden. 
Mit Planungsstand 2017 zur Auslegung des Bebauungsplanes hat sich zudem die 
Anzahl der Wohneinheiten gegenüber dem Planungsstand 2016 reduziert, so dass 
die nunmehr zu erwartende Verkehrsmenge geringer ausfallen wird gegenüber den 
ermittelten Verkehrswerten mit Planungsstand 2016. 
 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass eine Regelung zur Ab-
bindung des Baugebietes zur Grünstraße für den motorisierten Individualverkehr 
nicht auf Ebene des Bebauungsplanes getroffen werden kann. Beschlussvorlagen 
zur Verkehrsführung obliegen dem Fachbereich Tiefbau und sind nicht Teil dieses 
Bebauungsplanverfahrens.  
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Auf der Grünstraße liegt heute eine geringe Verkehrsbelastung. Auch die prognosti-
zierten zusätzlichen Fahrten führen nicht zu einer derartig hohen Verkehrsbelastung, 
dass sich hieraus eine erhöhte Gefährdung für Radfahrer ergeben würde. 

 

B) Zu Straßen/Straßenführung/Erweiterung Baugebiet 
 
Eine  Ertüchtigung des umliegenden Straßennetzes ist nicht geplant. Im Ergebnis der 
Verkehrsuntersuchung kann der Verkehr unter Berücksichtigung des Ausbaus Kno-
tenpunktes Ringstraße/Langenfelder Straße zu einem Kreisverkehr leistungsfähig 
abgewickelt werden. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt im Sinne des § 5 BauGB die sich aus der beabsich-
tigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vo-
raussehbaren Bedürfnissen der Stadt Leverkusen dar. Im wirksamen Flächennut-
zungsplan sind nordöstlich des Plangebietes keine Wohnbauflächen dargestellt. 
Auch ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes nicht absehbar, da eine wohn-
bauliche Entwicklung nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar wäre. Der Re-
gionalplan für den Regierungsbezirk Köln stellt nordöstlich des Plangebietes „Allge-
meinen Freiraum- und Agrarbereich überlagert mit den Darstellungen für Grundwas-
ser-/Gewässerschutz sowie Regionaler Grünzug“ dar. Eine Erweiterung des Bauge-
bietes nach Nordosten entspricht folglich nicht den voraussehbaren Bedürfnissen der 
Stadt Leverkusen und soll somit auch im Bebauungsplan nicht vorbereitet werden. 

 

C) Zu Gehwegen 
 
Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende städtebauliche Konzept sieht im Be-
reich zwischen Kreisverkehr und Flurstraße straßenbegleitende Gehwege vor. Im 
Übrigen sollen die Verkehrsflächen im Mischprinzip mit verkehrsberuhigenden Ele-
menten ausgebildet werden. Das Baugebiet wird zusätzlich durch weitere autounab-
hängige Geh- und Radwege umschlossen. Eine verkehrssichere Ausbildung des 
Straßenraumes und Wegebeziehungen werden durch den Bebauungsplan vorberei-
tet und sind im Rahmen der Erschließungsplanung umzusetzen.  

 

D) Zu Stellplätzen 
 
Im Rahmen des städtebaulichen Konzeptes wird die Umsetzung eines ausgewoge-
nen Verhältnisses der Lage und Anzahl der Wohneinheiten zu privaten und öffentli-
chen Stellplätzen vorbereitet. Im Nachgang zur frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB wurden im Rahmen einer Überarbeitung des städtebaulichen 
Konzeptes weitere Stellplätze im Quartierseingang vorgesehen, bei gleichzeitiger 
Senkung der Anzahl der Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau. Diese Änderun-
gen wirken sich insgesamt positiv auf die Stellplatzbilanzierung aus. 
Die Umsetzung der privaten bzw. öffentlichen Stellplätze wird im Rahmen nachfol-
gender Baugenehmigungsverfahren bzw. Erschließungsplanung erfolgen.  
Eine Verwendung öffentlicher Mittel zur Erweiterung des öffentlichen Stellplatzange-
botes als Ersatz für fehlgenutzte private Stellplätze wird nicht vorgesehen, da eine 
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Fehlnutzung privater Stellplätze nicht durch öffentliche Stellplätze ausgeglichen wer-
den kann.  
 

E) Zu Entwässerung 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird die Entwässerung des Plangebietes 
vorbereitet. 
Das anfallende Schmutzwasser soll an die bestehende Kanalisation in der Flurstraße 
angeschlossen werden. Die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen haben im 
Zuge der Abstimmung bestätigt, dass die Kanalisation hierzu ausreichend dimensio-
niert ist. 
 
Das auf den privaten Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser soll im 
Sinne des Wasserhaushaltsgesetztes im Plangebiet zur Versickerung gebracht wer-
den. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein hydrologisches Gutachten 
zur Versickerungsfähigkeit der Böden erarbeitet. Im Ergebnis ist eine Versickerung 
des Niederschlagwassers im tieferen Untergrund grundsätzlich möglich.  
 
Das auf den Straßen anfallende Niederschlagswasser soll nach Möglichkeit an die 
bestehende Kanalisation in den angrenzenden Straßen angeschlossen werden. Die 
Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen haben im Zuge der Abstimmung bestä-
tigt, dass die Kanalisation hierzu ausreichend dimensioniert ist. Da das vorliegende 
Plangebiet nicht im Generalentwässerungsplan der Stadt Leverkusen berücksichtigt 
wurde, sind zur Umsetzung dieser Variante eine Nachberechnung des Generalent-
wässerungsplans und eine Genehmigung der Bezirksregierung erforderlich. Alterna-
tiv schafft der Bebauungsplan die planungsrechtlichen Vorraussetzungen für die Er-
richtung einer Regenwasserbehandlungs- und -versickerungsanlge im Nordosten des 
Plangebietes. Aufgrund der Lage des Plangebietes in der Wasserschutzzone III des 
Wasserschutzgebietes Leverkusen-Hitdorf besteht eine besondere Schutzbedürftig-
keit des Grundwassers. Im Rahmen der Planungen von Regenwasserbehandlungs- 
und -versickerungsanlagen sind somit die Auflagen, die sich aus der Lage des Plan-
gebietes innerhalb der Wasserschutzzone III ergeben zu berücksichtigen.  
Mögliche auftretende Geruchsbelästigungen, wie es in der Vergangenheit an beste-
henden Entspannungsschächten gegeben hat, können durch technische Maßnah-
men vermieden werden.  
 

F) Zu Geschosswohnungsbau 
 
Der städtebauliche Entwurf wurde im Nachgang zur frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB angepasst. Auf eine 3- bis 3 ½ geschossige Bebauung wird in 
Gänze verzichtet. Sowohl die Einfamilienhausbebauung als auch der Geschosswoh-
nungsbau soll entsprechend der Anregung als maximal 2- bis 3 - geschossige Be-
bauung (gemäß neuer Bauordnung NRW) errichtet werden. Im direkten Übergang 
zur Bestandsbebauung werden freistehende Einfamilien- und Doppelhäuser ange-
ordnet. Die Mehrfamilienhausbebauung wird am Quartierseingang sowie zentral in 
der Quartiersmitte platziert. Über die Festsetzungen im Bebauungsplan wird diese 
Umsetzung ermöglicht. Die Dachform wird in Anlehnung an die ortsbildtypische 
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Dachlandschaft im städtebaulichen Entwurf als Satteldach vorgesehen und im Be-
bauungsplan entsprechend festgeschrieben. 
 
Die Entwicklung einer Ausgleichfläche, angrenzend an die Hitdorfer Straße, hätte zur 
Folge, dass diese aufgrund der Anbindung des Plangebietes an den bereits beste-
henden Kreisverkehr durch Verkehrsflächen zerschnitten werden würde. Im Sinne 
einer hochwertigen ökologischen Flächenentwicklung soll im Nordosten des Plange-
bietes auf einer Fläche von rund 2,25 ha die Umsetzung von Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft umgesetzt 
werden.  
 
Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebietes gehören 
nicht zum Abwägungsmaterial. Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählt ins-
besondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, 
vor planbedingt nachteiligen Auswirkungen verschont zu bleiben. In die Abwägung 
werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung ausgehen und zu einer 
unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen können. Der Verkehrswert 
ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstückes. Er 
ist von vielen Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücks-
markt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht 
im Rahmen der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müs-
sen. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebietes gelegenen 
Grundstückes ist daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungs-
gericht, Beschluss vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Aus-
wirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebietes werden 
durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in 
der Abwägung berücksichtigt, dies sind beispielsweise erhöhte Schallimmissionen 
aufgrund von durch die Planung induzierten Mehrverkehr. Darüber hinaus ist eine 
etwaige Verkehrswertminderung von Grundstücken außerhalb des Bebauungsplan-
gebietes nicht Gegenstand der Abwägung. 
 

G) Zu Wohnungsbau 
 
Im Plangebiet ist die Umsetzung sowohl von Eigentums- als auch von Mietwoh-
nungsbau vorgesehen. Im Segment des Geschosswohnungsbaus werden zudem 
40 % als öffentlich geförderter Wohnungsbau umgesetzt.  
 
Die Flächen des Plangebietes stehen im Eigentum der Stadt Leverkusen, der Kirche 
und im Privateigentum. Es wird angestrebt, den Großteil der Fläche durch einen pri-
vaten Investor zu entwickeln. Die übrigen Flächen werden nach derzeitigem Kennt-
nisstand durch die Stadt und die Kirche einer wohnbaulichen Entwicklung zugeführt 
bzw. für eine entsprechende Entwicklung vermarktet. Im Sinne einer harmonischen 
Höhenentwicklung und Gestaltung der Baukörper werden im Bebauungsplan maxi-
male Gebäudehöhen festgesetzt sowie gestalterische Festsetzungen getroffen.  

 



 
 

16 
 

H) Zu Planungsrechtliche Gebietsausweisung/Auswirkungen 
 
Im Bebauungsplan werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Die Umsetzung 
eines Altenhospizes im Plangebiet ist grundsätzlich möglich.  
 
Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes sind im Geltungsbereich Bauanträge nach den 
Vorgaben dieses Bebauungsplanes zu beurteilen.  
Angrenzend des in Aufstellung befindlichen Plangebietes erfolgt eine Beurteilung von 
Bauanträgen nach den Festsetzungen der hier rechtsgültigen Bebauungspläne Nr. 
80/I „Wiesenstraße“ bzw. Nr. 117/I „Querspange zur Hitdorfer Straße“. Im Übrigen 
erfolgt in den Gebieten ohne Bebauungsplan eine planungsrechtliche Beurteilung auf 
Grundlage des § 34 BauGB.  
 

I) Zu Kindergarten/Schule (OGS) 
 
Nach Rücksprache mit dem Fachbereich Kinder und Jugend besteht in Hitdorf eine 
leichte Unterversorgung, die sich jedoch durch den Bebauungsplan Nr. 217/I „Hitdorf-
Ost/nördlich Flurstraße“ nicht in derart ausweitet, dass dieses den Neubau einer Kin-
dertageseinrichtung rechtfertigen würde. Über den Ausbau des Bestandes von Ta-
gespflegen oder Großtagespflegen sowie mit der gesamtstädtischen Planung ließen 
sich im Bedarfsfall Kapazitäten herleiten. Eine Erweiterung des Kindergartens ist im 
Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes daher nicht erforderlich. 
Ebenso wird die schulische Infrastruktur als ausreichend betrachtet, die durch das 
Neubaugebiet zu erwartende Anzahl neuer Schüler und Schülerinnen aufzunehmen. 
 

J) Zu ÖPNV 
 
Im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung wurde in den Eingangsdaten 
auch die bestehende ÖPNV-Anbindung berücksichtigt. Die Verbesserung des ÖPNV-
Angebotes ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes, sondern Inhalt eines in 
Bearbeitung befindlichen Mobilitätskonzeptes. Die Anregung wird an den zuständi-
gen Fachbereich (Fachbereich Tiefbau) weitergeleitet. 

K) Zu Kinderspiel 
 
Im Nordosten des Plangebietes soll, angrenzend an den Siedlungsrand und im 
Übergang zum Freiraum, ein „Spielpfad“ mit unterschiedlichen Angeboten und Spiel-
platz entstehen. Über qualifizierte Wegeverbindungen soll eine fußläufige Erreichbar-
keit aus dem neuen Quartier und von den bestehenden Nachbarschaften geschaffen 
werden. Ziel ist es, die Durchmischung sowie die soziale Interaktion der vorhandenen 
und neuen Wohnbevölkerung zu unterstützen.  
Im Rahmen der Umsetzung der Mehrfamilienhausbebauung werden erforderliche 
Spielflächen im Sinne der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
„Satzung über Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von 
Spielflächen für Kleinkinder“ im Zuge nachfolgender Baugenehmigungsverfahren 
geprüft und entsprechend umgesetzt, so dass zusätzliche wohnungsnahe Angebote 
entstehen. 
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L) Zu Grünflächen 
 
Die im Nordosten des Plangebietes vorgesehene Ausgleichsfläche wird im Bebau-
ungsplan als öffentliche Grünfläche festgesetzt und mit Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft belegt. Ziel ist die Umset-
zung einer artenreichen Extensivgrünlandfläche, um so einen positiven Beitrag zur 
Lebensraumgestaltung von Offenlandarten zu leisten. Flächen zum Kinderspiel sol-
len direkt angrenzend an den geplanten Siedlungsbereich und im Übergang zur fest-
gesetzten Maßnahmenfläche entstehen.  
Die Umsetzung eines „Wäldchens“ würde dem Ziel, einen Beitrag insbesondere zur 
Lebensraumgestaltung von Offenlandarten zu leisten, wiedersprechen und wird da-
her nicht vorgesehen. Die im Westen des Plangebietes festgesetzte Grünfläche steht 
als private Fläche der privaten Nutzung zur Verfügung.  
 

M) Zu Altlasten 
 
Bei der Altablagerung NW 2046 – Kiesgrube Flurstraße/Grünstraße handelt es sich 
um eine ehemalige Auskiesung, die nach Abschluss der Abgrabungstätigkeiten wie-
der verfüllt wurde. Ausweislich der vorliegenden Bodenuntersuchungen wurden da-
bei Bodenaushub, Bauschutt und auch Hausbrandasche sowie häusliche Abfälle ver-
füllt. Auf Grundlage der durchgeführten Bohrproben und unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Abdeckung der festgestellten Bodenverunreinigungen mit unbelasteten 
Bodenmaterial ist aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde eine Gefährdung der 
Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Nutzpflanze-Mensch nicht zu besorgen. 
Auch das Risiko einer Gefährdung des Grundwassers ist gering einzustufen.  
Die Fläche wird im Bebauungsplan als eine private Grünfläche festgesetzt und steht 
der privaten Nutzung zur Verfügung. Sofern Eingriffe in den Boden vorgenommen 
werden, ist eine Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde erforderlich.  
 

N) Zu Klima 
 
Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Plankonzeptsieht zu großen Teilen die 
Errichtung von Gebäuden mit Satteldächern in Süd-West-Ausrichtung vor, die mit 
Anlagen zur Nutzung von Solarenergie ausgestattet werden können. Diesem Plan-
konzept entsprechend wird im Bebauungsplan die Firstrichtung festgesetzt. Eine Er-
mächtigungsgrundlage, die ausschließliche Nutzung von Solarenergie im Bebau-
ungsplan festzusetzen, besteht nicht. 
Die städtischen Klimabausteine „Aktive/passive Solarenergienutzung“, „Grüne Sied-
lung“ und „Kompakte/verdichtete Stadt – Stadt der kurzen Wege“ werden im Zuge 
der Planung berücksichtigt.  
 

O) Zu Schallschutz 
 
Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung ist zum Schutz der Außenbereiche 
entlang der Hitdorfer Straße die Errichtung eines 2,5 m hohen Schallschutzwalls vor-
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gesehen. Die Finanzierung des Walls wird in einem städtebaulichen Vertrag zwi-
schen der Stadt Leverkusen und dem Investor, der die maßgeblichen Flächen des 
Plangebietes bebauen möchte, geregelt. Kosten für die umliegenden Anwohner be-
züglich der Wallerrichtung fallen nicht an.  
 

P) Zu Attraktivität 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

Q) Zu Weitere Themen 
 
Die vorgebrachte Äußerung ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.  
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Den Äußerungen zu Punkt A/Verkehr (hier: Zweifel am Verkehrsgutachten, Ver-
kehrsverteilung, Gefährdung des Radverkehrs, Überlastung angrenzender Straßen), 
zu Punkt B/Straßenführung/Erweiterung Baugebiet, zu Punkt D/Stellplätze (hier: öf-
fentliche Stellplätze als Ersatz für private Stellplätze), zu Punkt 
F/Geschosswohnungsbau (hier: Ausgleichsfläche) sowie Punkt I/Kindergarten/Schule 
(OGS) wird nicht gefolgt. 
 
Den Äußerungen zu Punkt C/Gehwege, zu Punkt E/Entwässerung, zu Punkt 
F/Geschosswohnungsbau (hier: städtebauliche Anordnung) sowie Punkt 
K/Kinderspiel wird teilweise gefolgt. 
 
Den Äußerungen zu Punkt D/Stellplätze (hier: Lage und Anzahl öffentlicher Stellplät-
ze), zu Punkt F/Geschosswohnungsbau (hier: Geschossigkeit, Dachform) sowie 
Punkt H/planungsrechtliche Gebietsausweisung (hier: Gebietsausweisung) wird ge-
folgt. 
 
Die Äußerungen und Fragen zu Punkt A/Verkehr (hier: Anbindung Grünstraße und 
steigende Verkehrsbelastung in Hitdorf), zu Punkt F/Geschosswohnungsbau (hier: 
Wertminderung angrenzender Grundstücke), zu Punkt G/Wohnungsbau, zu Punkt 
H/Planungsrechtliche Gebietsausweisung (hier: Auswirkungen auf angrenzende Be-
bauung), zu Punkt J/ÖPNV, zu Punkt L/Grünflächen, zu Punkt M/Altlasten, zu Punkt 
N/Klima, zu Punkt O/Schallschutz sowie Punkt P/Attraktivität werden zur Kenntnis 
genommen. 
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I/A 2:   217/I_3(1)_Äußerung_02 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die städtebauliche Planung wurde im Nachgang zur Beteiligung und in Abwägung 
der eingegangenen öffentlichen und privaten Belange angepasst. Demnach ist in 
Anlehnung an die angrenzenden Bestandsstrukturen sowohl die Einfamilienhausbe-
bauung als auch der Geschosswohnungsbau als 2- bis 3-geschossige Bebauung 
(gemäß neuer Bauordnung NRW) mit Satteldach vorgesehen. Die entsprechenden 
Festsetzungen werden im Bebauungsplan festgeschrieben. 
 
Aus gestalterischen Gründen wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass aneinander-
grenzende Doppelhäuser und Hausgruppen in ihrer Fassadenfarbe einheitlich zu 
gestalten sind. Eine Vorgabe zur Material- und Farbenwahl wird zusätzlich im Be-
bauungsplan getroffen, um ein homogenes Erscheinungsbild zu erhalten. Im Sinne 
einer flexiblen Gestaltungsfreiheit späterer Bauherren erfolgen diese Festsetzungen 
in einem hierzu festgelegten Spektrum. 
 
Um ein Wohngebiet mit unterschiedlichem Wohnungsangebot für unterschiedliche 
Klientele zur Deckung der bestehenden differenzierten Nachfrage nachzukommen, 
wird an einer durchmischten Wohnbebauung in Form von differenzierter Einfamilien-
hausbebauung und Geschosswohnungsbau festgehalten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zur Bauweise wird nicht gefolgt. 
Der Anregung zur Anzahl der Geschosse wird gefolgt.  
Die Stellungnahme zur Fassadengestaltung wird zur Kenntnis genommen und diese 
Anregung teilweise berücksichtigt.  
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I/A 3:   217/I_3(1)_Äußerung_03 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt im Sinne des § 5 BauGB die sich aus der beabsich-
tigten, städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vo-
raussehbaren Bedürfnissen der Stadt Leverkusen dar. Im wirksamen Flächennut-
zungsplan der Stadt Leverkusen sind nordöstlich des Plangebietes keine Wohnbau-
flächen dargestellt. Auch ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes nicht abseh-
bar, da eine wohnbauliche Entwicklung nicht mit den Zielen der Raumordnung ver-
einbar wäre. Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln stellt nordöstlich des 
Plangebietes „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich überlagert mit den Darstel-
lungen für Grundwasser-/Gewässerschutz sowie Regionaler Grünzug“ dar. Eine Er-
weiterung des Baugebietes nach Nordosten entspricht folglich nicht den vorausseh-
baren Bedürfnissen der Stadt Leverkusen und soll somit auch im Bebauungsplan 
nicht vorbereitet werden.  
 
Zu 2. 
 
Die konkrete Dimensionierung der geplanten und notwendigen Park- und Stellplätze 
ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Der Bebauungsplan bietet über 
die getroffenen Festsetzungen lediglich ein Angebot zur Unterbringung des ruhenden 
Verkehres. Die individuelle Ausgestaltung der privaten Park- und Stellplätze erfolgt in 
nachfolgenden Ausführungs- und Genehmigungsplanungen.  
 
Zu 3. 
 
Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist gemäß § 55 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder direkt über eine 
Kanalisation, ohne Vermischung mit Schmutzwasser, in ein Gewässer einzuleiten. Im 
Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens wurde ein hydrologisches Gut-
achten zur Versickerungsfähigkeit der Böden erarbeitet. Im Ergebnis ist eine Versi-
ckerung des Niederschlagswassers im Plangebiet im tieferen Untergrund möglich 
und für unbelastetes Niederschlagswasser auch vorgesehen.  
 
Insbesondere aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb der Wasserschutzzone 
III des Wasserschutzgebietes Leverkusen-Hitdorf und der damit einhergehenden be-
sonderen Schutzbedürftigkeit des Grundwassers, soll das auf den Straßen anfallen-
de Niederschlagswasser möglichst an die in den angrenzenden Straßen bereits vor-
handene Mischwasserkanalisation angeschlossen werden. Die Technischen Betriebe 
haben die Leistungsfähigkeit des angrenzenden Kanalsystems zur Aufnahme der auf 
den Straßenflächen anfallenden Niederschlagswässer bestätigt. Da das Plangebiet 
nicht im Generalentwässerungsplan (GEP) der Stadt Leverkusen berücksichtigt wur-
de, ist hierzu zunächst der GEP nachzurechnen und muss im Sinne des § 58 WHG 
durch die Bezirksregierung genehmigt werden. Sofern eine solche Genehmigung der 
Bezirksregierung zur Einleitung in das Mischwasserkanalsystem nicht erwirkt werden 
kann, besteht gemäß der durchgeführten gutachterlichen Untersuchungen grund-
sätzlich die Möglichkeit, anfallendes Niederschlagswasser im Plangebiet zu versi-
ckern. Hierbei ist durch eine vorgeschaltete Behandlung sicherzustellen, dass eine 
Verunreinigung des Grundwassers ausgeschlossen wird. Seitens der Unteren Was-
serbehörde würde bei der Umsetzung von Anlagen zur Versickerung des anfallenden 
Straßenwassers im Plangebiet einer zentralen Anlage der Vorzug gegenüber dezent-
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raler unterirdischer Anlagen im Bereich der Straßenkörper (bspw. Füllkörperrigolen) 
eingeräumt werden. Dies begründet sich insbesondere auf der technischen Sicher-
heit der Reinigungsleistung zentral angeordneter Regenwasserbehandlungsanlagen, 
die – anders als bei den vorgenannten dezentralen Anlagen unterhalb der Straßen-
körper – durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV) bestätigt wird. Aufgrund der Lage des Plangebietes in der Was-
serschutzzone III besteht eine besondere Schutzbedürftigkeit des Grundwassers, 
sodass auf die Reinigungsleistung ggf. umzusetzender Regenwasserbehandlungs- 
und -versickerungsanlagen vorliegend besonderer Wert zu legen ist. Der Bebau-
ungsplan bereitet daher als weitere Möglichkeit zur Niederschlagswasserbeseitigung 
des auf den Straßenflächen anfallenden Wassers die Umsetzung einer zentral ange-
ordneten Niederschlagswasserversickerung vor. Durch die Festsetzung einer Fläche 
für die Wasserwirtschaft im Nordosten des Geltungsbereiches wird die Umsetzung 
einer zentralen Regenwasserbehandlungs- und –versickerungsanlage planungs-
rechtlich ermöglicht. Bei einer Regenwasserbehandlungs- und –versickerungsanlage 
handelt es sich jedoch um eine technische Anlage, die nicht als See ausgebildet 
werden kann. 
 
 
Zu 4. 
 
Im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO sind die der Versorgung der Baugebiete mit Elek-
trizität dienenden Nebenanlagen, wie z. B. ein Blockheizkraftwerk, in den festgesetz-
ten allgemeinen Wohngebieten grundsätzlich zulässig. In der vorliegenden Planung 
ist ein Blockheizkraftwerk allerdings nicht geplant, kann jedoch durch spätere Bau-
herren umgesetzt werden. Für das neue Baugebiet ist es vorgesehen, dieses an das 
bestehende Versorgungsnetz anzubinden. 
 
Zu 5. 
 
Die Stadt Leverkusen sieht in neuen Baugebieten grundsätzlich LED-Beleuchtung 
vor. Der vorliegende Bebauungsplan ermöglicht grundsätzlich die Anwendung von 
LED-Technik. Die Umsetzung der Straßenbeleuchtung ist jedoch nicht Gegenstand 
des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens und wird daher im Rahmen nachfolgen-
der Ausführungsplanungen und Genehmigungsverfahren geprüft. 
 
Zu 6. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan ermöglicht grundsätzlich die Errichtung von E-
Ladestationen. Die Umsetzung von E-Ladestationen ist jedoch nicht Gegenstand des 
vorliegenden Bebauungsplanverfahrens, sondern im Rahmen nachfolgender Ausfüh-
rungsplanungen und Genehmigungsverfahren zu prüfen. 
 
Zu 7. 
 
Im städtebaulichen Entwurf wird eine angemessene Straßenraumbegrünung im Hin-
blick auf die jeweiligen Straßenquerschnitte und unter Berücksichtigung der Funkti-
ons- und Leistungsfähigkeit der angestrebten Verkehrsqualität vorbereitet. Im Be-
bauungsplan wird festgesetzt, dass mindestens 22 standortgerechte Laubbäume in-
nerhalb der Straßenverkehrsflächen bzw. in den Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung „Öffentliche Parkfläche“ an den in der Planzeichnung festgesetz-
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ten Standorten zu pflanzen sind. Die zeichnerisch festgesetzten Baumstandorte dür-
fen jeweils um 10 m parallel zur Straßenachse verschoben werden. Diese Regelung 
soll ermöglichen, dass im Rahmen der Umsetzung der Erschließungsplanung eine 
ggf. erforderliche geringfügige Verschiebung der Baumstandorte zulässig ist, gleich-
zeitig aber die Entstehung eines gleichmäßig durchgrünten Straßenraumes gewähr-
leistet wird. 
 
Zu 8. 
 
Der städtebauliche Entwurf wurde im Nachgang zur frühzeitigen Beteiligung gem. 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB angepasst. Auf eine 3- bis 3 ½ geschossige Be-
bauung wird in Gänze verzichtet. Sowohl die Einfamilienhausbebauung als auch der 
Geschosswohnungsbau soll in 2- bis 3-geschossiger Bauweise (gemäß neuer Bau-
ordnung NRW) mit Satteldach errichtet werden und somit der Ortseingangssituation 
und dem örtlichen Bebauungscharakter Rechnung getragen werden. Zur Höhenbe-
grenzung der Häuser wird durch den Bebauungsplan zudem eine maximale Gebäu-
dehöhe festgesetzt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zum erweiterten Verkehrsanschluss (Punkt 1.) sowie zum Umgang 
mit Oberflächenwasser, hier: Anlage eines Sees (Punkt 3.), wird nicht gefolgt.  
Den Anregungen zur städtebaulichen Anordnung der Mehrfamilienhäuser sowie zur 
Dachform (Punkt 8.) wird weitgehend gefolgt. 
Die Anregungen zur Festlegung von Stellplatzbreiten (Punkt 2.), zur Energieversor-
gung (Punkt 4.), zur Straßenbeleuchtung (Punkt 5), zu Stromtankstellen (Punkt 6.) 
und zu Straßenbegleitgrün (Punkt 7.) werden zur Kenntnis genommen.  
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I/A 4:   217/I_3(1)_Äußerung_04 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der städtebauliche Entwurf wurde im Nachgang zur frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB angepasst. Auf eine 3- bis 3 ½ geschossige Be-
bauung wird in Gänze verzichtet. Sowohl die Einfamilienhausbebauung als auch der 
Geschosswohnungsbau sollen in 2- bis 3-geschossiger Bauweise (gemäß neuer 
Bauordnung NVO) mit Satteldach errichtet werden. Hierdurch wird insbesondere der 
Lage des Plangebietes am Ortseingang sowie dem vorhandenen Ortsbild der an-
grenzenden Bebauung entsprochen. Zur Höhenbegrenzung der Häuser wird durch 
den Bebauungsplan zudem eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zur städtebaulichen Anordnung der Mehrfamilienhäuser sowie zur 
Anzahl der Geschosse wird gefolgt. 
Die Stellungnahme zur Dachgestaltung wird zur Kenntnis genommen und diese An-
regung weitgehend berücksichtigt.  
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I/A 5:   217/I_3(1)_Äußerung_05 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu 1. 
Der städtebauliche Entwurf wurde im Nachgang zur frühzeitigen Beteiligung gem. 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB angepasst. Auf eine 3- bis 3 ½ geschossige Be-
bauung wird in Gänze verzichtet. Sowohl die Einfamilienhausbebauung als auch der 
Geschosswohnungsbau sollen entsprechend der Anregung in 2- bis 3-geschossiger 
Bauweise errichtet werden. Im direkten Übergang zur bestehenden Bebauung wer-
den freistehende Einfamilienhäuser sowie Doppelhäuser angeordnet. Insgesamt er-
folgt hierdurch eine der Umgebung angepasste Bauweise und Gebäudeanordnung. 
Die Mehrfamilienhausbebauung wird am Quartierseingang sowie zentral in der Quar-
tiersmitte platziert und hierdurch in den städtebaulichen Entwurf integriert. Zur Hö-
henbegrenzung der Häuser wird durch den Bebauungsplan zudem eine maximale 
Gebäudehöhe festgesetzt. 
 
 
Zu 2. 
Die Dachform wird im städtebaulichen Entwurf als Satteldach vorgesehen und im 
Bebauungsplan entsprechend festgeschrieben. 
 
 
Zu 3. 
Im Ergebnis der verkehrstechnischen Untersuchung (VIA, 29.09.2016) ist eine Beein-
trächtigung der angrenzenden Bestandsstraßen, wie z. B. der Weidfeldstraße, der 
Flurstraße und der Oststraße mit und ohne Anbindung des Plangebietes, nicht zu 
erwarten. Der Verkehr wird – mit und ohne Anbindung an die Grünstraße – überwie-
gend bzw. vollständig über den Kreisverkehr an der Hitdorfer Straße abgewickelt. Die 
in Summe zusätzlichen maximal rund 910 Fahrten/24h (Planungsstand 2016) kön-
nen, unter Berücksichtigung des bereits geplanten Ausbaus des Knotenpunktes 
Ringstraße/Langenfelder Straße zu einem Kreisverkehr, im gesamten umliegenden 
Straßennetz leistungsfähig abgewickelt werden. 
 
Im Falle einer Anbindung des Baugebietes an die Grünstraße würde diese von rund 
15 % des gesamten induzierten Ziel- und Quellverkehres befahren werden. Dies ent-
spricht maximal 135 Fahrten pro Tag bzw. rund 15 Fahrten in der Spitzenstunde 
(Planungsstand 2016). Das prognostizierte, zusätzliche Verkehrsaufkommen kann im 
Falle einer Anbindung an die Grünstraße gemäß Ergebnis der verkehrsgutachterli-
chen Untersuchung über die Grünstraße leistungsfähig abgewickelt werden. Mit Pla-
nungsstand 2017 zur Auslegung des Bebauungsplanes hat sich zudem die Anzahl 
der Wohneinheiten gegenüber dem Planungsstand 2016 reduziert, so dass die nun-
mehr zu erwartende Verkehrsmenge geringer ausfallen wird gegenüber den ermittel-
ten Verkehrswerten mit Planungsstand 2016. 
 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass eine Regelung zur Ab-
bindung des Baugebietes zur Grünstraße für den motorisierten Individualverkehr 
nicht auf Ebene des Bebauungsplanes getroffen werden können. Beschlussvorlagen 
zur Verkehrsführung obliegen dem Fachbereich Tiefbau und sind nicht Teil dieses 
Bebauungsplanverfahrens.  
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Zu 4. 
Im Zuge der Anpassung des städtebaulichen Entwurfes wurde die vorgesehene An-
zahl der Wohneinheiten auf rund 120 reduziert und die Lage und Anzahl der öffentli-
chen Parkplätze im öffentlichen Raum überarbeitet und erhöht. Zudem wurde im Zu-
ge der Anpassung des städtebaulichen Entwurfes die vorgesehene Anzahl der 
Wohneinheiten im Segment des Geschosswohnungsbaus um ca. 25 % - 50 % redu-
ziert sowie die Anzahl und Lage der Parkplätze im öffentlichen Raum überarbeitet 
und erhöht. Diese Änderungen wirken sich insgesamt positiv auf die Stellplatzbilan-
zierung aus. 
Im Ergebnis führt dieses zu dem überdurchschnittlichen Wert von rund 0,4 öffentli-
cher Parkplätz je Wohneinheit, so dass sich für die Parkmöglichkeiten im umliegen-
den Straßenraum keine zusätzliche Beanspruchung ergeben wird.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zur Reduzierung der Anzahl der Geschosse, zur städtebaulichen 
Anordnung der Mehrfamilienhäuser, zur Dachform (Punkt 1. und 2.) wird gefolgt. 
Die Anregung zur Erhöhung der öffentlichen Parkplätze wird weitgehend berücksich-
tigt. 
Die Anregungen zur Straßenverkehrsplanung (Punkt 3.) werden zur Kenntnis ge-
nommen und dem Fachbereich Tiefbau zur Verfügung gestellt.  
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I/A 6:   217/I_3(1)_Äußerung_06 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1. 
Der städtebauliche Entwurf wurde im Nachgang zur frühzeitigen Beteiligung gem. 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB angepasst. Auf eine 3- bis 3 ½ geschossige Be-
bauung wird in Gänze verzichtet. Sowohl die Einfamilienhausbebauung als auch der 
Geschosswohnungsbau sollen entsprechend der Anregung in maximal 2- bis 3-
geschossige Bauweise (gemäß neuer Bauordnung NVO) errichtet werden. Zur Hö-
henbegrenzung der Häuser wird durch den Bebauungsplan zudem eine maximale 
Gebäudehöhe festgesetzt. 
Im direkten Übergang zur bestehenden Bebauung werden freistehende Einfamilien-
häuser sowie Doppelhäuser angeordnet. Die Mehrfamilienhausbebauung wird am 
Quartierseingang sowie zentral in der Quartiersmitte platziert. Hierdurch erfolgt ein 
baulich angepasster Übergang zur benachbarten Bestandsbebauung. Über die Fest-
setzungen im Bebauungsplan wird diese Umsetzung ermöglicht.  
 
 
Zu 2. 
Die Dachform wird, entsprechend dem vorhandenen Ortsbild, im städtebaulichen 
Entwurf als Satteldach vorgesehen und im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt. 
 
 
Zu 3. 
Im Ergebnis der verkehrstechnischen Untersuchung (VIA, 29.09.2016) ist eine Beein-
trächtigung der angrenzenden Bestandsstraßen, wie z. B. der Weidfeldstraße, der 
Flurstraße und der Oststraße mit und ohne Anbindung des Plangebietes, nicht zu 
erwarten. Der Verkehr wird – mit und ohne Anbindung an die Grünstraße – überwie-
gend bzw. vollständig über den Kreisverkehr an der Hitdorfer Straße abgewickelt. Die 
in Summe zusätzlichen maximal rund 910 Fahrten/24h (Planungsstand 2016) kön-
nen, unter Berücksichtigung des bereits geplanten Ausbaus des Knotenpunktes 
Ringstraße/Langenfelder Straße zu einem Kreisverkehr, im gesamten umliegenden 
Straßennetz leistungsfähig abgewickelt werden. 
 
Im Falle einer Anbindung des Baugebietes an die Grünstraße würde diese von rund 
15 % des gesamten induzierten Ziel- und Quellverkehres befahren werden. Dies ent-
spricht maximal 135 Fahrten pro Tag bzw. rund 15 Fahrten in der Spitzenstunde 
(Planungsstand 2016). Das prognostizierte, zusätzliche Verkehrsaufkommen kann im 
Falle einer Anbindung an die Grünstraße gemäß Ergebnis der verkehrsgutachterli-
chen Untersuchung über die Grünstraße leistungsfähig abgewickelt werden. Mit Pla-
nungsstand 2017 zur Auslegung des Bebauungsplanes hat sich zudem die Anzahl 
der Wohneinheiten gegenüber dem Planungsstand 2016 reduziert, so dass die nun-
mehr zu erwartende Verkehrsmenge geringer ausfallen wird gegenüber den ermittel-
ten Verkehrswerten mit Planungsstand 2016. 
 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass eine Regelung zur Ab-
bindung des Baugebietes zur Grünstraße für den motorisierten Individualverkehr 
nicht auf Ebene des Bebauungsplanes getroffen werden können. Beschlussvorlagen 
zur Verkehrsführung obliegen dem Fachbereich Tiefbau und sind nicht Teil dieses 
Bebauungsplanverfahrens.  
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Die Anregung zur Umwandlung bestehender Straßen in verkehrsberuhigte Anlieger-
straßen ist nicht Gegenstand eines Bebauungsplanverfahrens.  
 
Zu 4. 
Im Zuge der Anpassung des städtebaulichen Entwurfes wurde die vorgesehene An-
zahl der Wohneinheiten auf rund 120 Wohneinheiten reduziert. Von der Reduzierung 
betroffen sind insbesondere die Geschosswohnungsbauten im Bereich des Quartier-
einganges. Diese Änderungen wirken sich insgesamt positiv auf die Stellplatzbilan-
zierung aus. 
 
Gleichzeitig wurde die Lage und Anzahl der öffentlichen Parkplätze geprüft und 
überarbeitet. Dabei wurden neben straßenraumbegleitenden Parkflächen auch sie-
ben Senkrechtparkplätze am Quartierseingang berücksichtigt. Im Ergebnis führt die-
ses zu dem überdurchschnittlichen Wert von rund 0,4 öffentlicher Parkplätze je 
Wohneinheit, so dass zukünftig eine ausreichende Anzahl öffentlicher Stellplätze zur 
Verfügung stehen wird.  
Über die Festsetzungen im Bebauungsplan wird die Umsetzung der vorgesehenen 
Parkplätze vorbereitet. Zur Umsetzung der Erschließungsplanung sowie zur Anord-
nung von Stellplätzen im öffentlichen Raum wird ein separater Ausbaubeschluss auf 
Grundlage eines Erschließungsvertrages mit der Fa. Paeschke durch den Fachbe-
reich Tiefbau erarbeitet werden. 
 
Zu 5. 
Ziel der Planung ist es, einen „Spielpfad“ mit unterschiedlichen Angeboten zu qualifi-
zieren, der es mit Wegeverbindungen ermöglicht, eine fußläufige Erreichbarkeit aus 
dem neuen Quartier und der bestehenden Wohnsiedlung zu schaffen. Um eine direk-
te Wegebeziehungen zwischen der Spielfläche und dem Neubaugebiet herzustellen, 
erfolgt die Anordnung der Spielfläche in Verlängerung der beiden nördlichen Er-
schließungsstiche. Die Zuwegung über die zwei Stichstraßen gewährt eine gut aus-
gebaute und sichere Erschließung. Am geplanten Standort des Spielplatzes soll in 
diesem Zuge festgehalten werden. Im Rahmen der Umsetzung der Mehrfamilien-
hausbebauung werden erforderliche Spielflächen im Sinne der Bauordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und der „Satzung über Lage, Größe, Beschaffenheit, Aus-
stattung und Unterhaltung von Spielflächen für Kleinkinder“ im Zuge nachfolgender 
Baugenehmigungsverfahren geprüft und entsprechend umgesetzt. 
 
Zu Bebauungsplanentwürfe 
Der städtebauliche Entwurf wurde angepasst. Die geschwungene Straßenführung 
aus Variante 2 wurde aufgenommen, die Anzahl der Wohneinheiten im Geschoss-
wohnungsbau deutlich reduziert. Auf eine quadratische Umsetzung der Mehrfamili-
enhausbebauung wird im Zuge der Reduzierung der Geschossigkeit verzichtet, da 
dieser Haustyp in 2 ½ geschossiger Bauweise vorliegend nicht wirtschaftlich umsetz-
bar ist. Der eingereichte Entwurf wurde im Zuge der Abwägung der Belange geprüft 
und teilweise berücksichtigt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zu den Themen Anzahl der Geschosse, Anordnung der Mehrfamili-
enhäuser, Dachform und Anzahl öffentlicher Stellplätze (Punkte 1., 2. und 4.) wird 
gefolgt.  
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Den Anregungen unter Punkt 5. hinsichtlich der Anordnung der Spielfläche wird nicht 
gefolgt. 
Die Anregungen zur Straßenverkehrsplanung (Punkt 3.) werden zur Kenntnis ge-
nommen und dem Fachbereich Tiefbau zur Verfügung gestellt.  
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I/A 7:   217/I_3(1)_Äußerung_07 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zur Verkehrsplanung 
Im Ergebnis der verkehrstechnischen Untersuchung (VIA, 29.09.2016) ist eine Beein-
trächtigung der angrenzenden Bestandsstraßen, wie z. B. der Weidfeldstraße, der 
Flurstraße und der Oststraße mit und ohne Anbindung des Plangebietes, nicht zu 
erwarten. Der Verkehr wird – mit und ohne Anbindung an die Grünstraße – überwie-
gend bzw. vollständig über den Kreisverkehr an der Hitdorfer Straße abgewickelt. Die 
in Summe zusätzlichen maximal rund 910 Fahrten/24h (Planungsstand 2016) kön-
nen, unter Berücksichtigung des bereits geplanten Ausbaus des Knotenpunktes 
Ringstraße/Langenfelder Straße zu einem Kreisverkehr, im gesamten umliegenden 
Straßennetz leistungsfähig abgewickelt werden. 
 
Im Falle einer Anbindung des Baugebietes an die Grünstraße würde diese von rund 
15 % des gesamten induzierten Ziel- und Quellverkehres befahren werden. Dies ent-
spricht maximal 135 Fahrten pro Tag bzw. rund 15 Fahrten in der Spitzenstunde 
(Planungsstand 2016). Das prognostizierte, zusätzliche Verkehrsaufkommen kann im 
Falle einer Anbindung an die Grünstraße gemäß Ergebnis der verkehrsgutachterli-
chen Untersuchung über die Grünstraße leistungsfähig abgewickelt werden. Mit Pla-
nungsstand 2017 zur Auslegung des Bebauungsplanes hat sich zudem die Anzahl 
der Wohneinheiten gegenüber dem Planungsstand 2016 reduziert, so dass die nun-
mehr zu erwartende Verkehrsmenge geringer ausfallen wird gegenüber den ermittel-
ten Verkehrswerten mit Planungsstand 2016. 
 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass eine Regelung zur Ab-
bindung des Baugebietes zur Grünstraße für den motorisierten Individualverkehr 
nicht auf Ebene des Bebauungsplanes getroffen werden können. Beschlussvorlagen 
zur Verkehrsführung obliegen dem Fachbereich Tiefbau und sind nicht Teil dieses 
Bebauungsplanverfahrens.  

 
Zu Stellplatzschlüssel 
Der Stellplatzschlüssel zwischen 1,2 und 1,5 für Mehrfamilienhäuser erfüllt die statis-
tisch angenommenen Bedarfswerte und liegt zudem oberhalb der baurechtlichen An-
forderungen. Zusätzliche Anforderungen, die zur Erhöhung der Anzahl an Stellplät-
zen für den Geschosswohnungsbau führen würden, bestehen nicht.  
Zudem wurden im Zuge der Anpassung des städtebaulichen Entwurfes die vorgese-
hene Anzahl der Wohneinheiten im Segment des Geschosswohnungsbaus um 
ca. 25 % - 50 % reduziert sowie die Anzahl und Lage der Parkplätze im öffentlichen 
Raum überarbeitet und erhöht. Diese Änderungen wirken sich insgesamt positiv auf 
die Stellplatzbilanzierung aus. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Anregungen zur Straßenverkehrsplanung werden zur Kenntnis genommen und 
dem Fachbereich Tiefbau zur Verfügung gestellt.  
Der Anregung zur Erhöhung des Stellplatzschlüssels wird nicht gefolgt. 
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I/B Äußerung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
I/B 1:   Amprion GmbH 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine Höchstspannungsleitungen betroffen. Diesbezügliche Planungen lie-
gen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 2:   Avea GmbH & Co. KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise zu Anforderungen, zu Behältergrößen und Abfuhrrhythmen, Behälter-
standplätze und Transportwege, Standplätze für Glas- und Altkleidercontainer sowie 
die gültige Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Leverkusen werden im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zur Kenntnis genommen. Eine Berücksichti-
gung erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Ausführungs- und Umsetzungsplanun-
gen.  
 
Eine Berücksichtigung der Hinweise zu Anforderungen an die Straßen und Fahrwege 
für die Sammlung von Abfällen wird auf Ebene des Bebauungsplanes durch die 
Ausweisung der Straßenverkehrsflächen vorbereitet und im Rahmen der nachfolgen-
den Erschließungsplanung berücksichtigt. Sackgassen, Stichstraßen und Wege so-
wie Wendeanlagen, die von Müllfahrzeugen befahren werden sollen, sind gemäß der 
vorliegenden Planung nicht vorgesehen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen und dem Fachbereich Tiefbau zur 
Prüfung der Ausbauplanung zur Verfügung gestellt.  
. 
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I/B 3:   Bezirksregierung Ansberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Von der vorliegenden Planung sind verliehene Bergwerksfelder nicht betroffen. Mit 
bergbaulichen Einwirkungen auf die Planung ist nicht zu rechnen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4:   Bezirksregierung Kön, Dezernat 54 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Hinweis zur Lage des Plangebietes in der Wasserschutzzone III sowie der Ver-
weis auf die ordnungsbehördliche Verordnung vom 03.04.1997 werden in den Plan-
unterlagen zum Bebauungsplan berücksichtigt. Hierzu erfolgt im zeichnerischen Teil 
des Bebauungsplanes, innerhalb der textlichen Festsetzungen als nachrichtliche 
Übernahme sowie innerhalb der Entwurfsbegründung eine entsprechende Angabe. 
Im Zuge nachfolgender Ausführungs- und Genehmigungsplanungen ist die ord-
nungsbehördliche Verordnung zu beachten.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen zur Wasserschutzzone III wird gefolgt. 
Der Hinweis auf den Steckbrief zur Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie wird zur 
Kenntnis genommen.  
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I/B 5:   BUND 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1. 
Die hier vorgesehene wohnbauliche Entwicklung wurde auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung – dem Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen – bereits vor-
bereitet. Dieser stellt im Sinne des § 5 BauGB die sich aus der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Stadt Leverkusen dar. Im wirksamen Flächennutzungsplan sind die 
vom Plangebiet betroffenen Flächen als Wohnbauflächen dargestellt. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes erfolgt vorliegend eine Ortsranderweiterung im derzeit 
planungsrechtlichen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB. Ziel der Planung ist 
es, auf die weiterhin anhaltende Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum im Stadt-
teil Leverkusen-Hitdorf zu reagieren und dringend benötigte Wohnbauflächen im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung planungsrechtlich vorzubereiten. Im Zuge 
der Abwägung der Belange entscheidet sich die Stadt Leverkusen, die bereits auf 
Ebene des Flächennutzungsplanes vorbereiteten Wohnbauflächen in die verbindli-
che Bauleitplanung umzusetzen und damit eine wohnbauliche Entwicklung der heute 
landwirtschaftlich genutzten Flächen vorzubereiten. 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan sind so getroffen, dass eine möglichst kom-
pakte Entwicklung der Flächen im Sinne des sparsamen Umganges mit Grund und 
Boden im derzeitigen planungsrechtlichen Außenbereich ermöglicht wird, bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung der angrenzenden, bestehenden Bestandsstrukturen und 
einem sensiblen Übergang in den Landschaftsraum. 
Das benannte Fischerdorf wurde bereits in der Vergangenheit durch zahlreiche Sied-
lungserweiterungen sowie Umbaumaßnahmen überformt, die historische Ausdeh-
nung ist allerdings in der Struktur des Ortsgrundrisses weiterhin ablesbar. Dieses Bild 
wird auch durch die geplante Neubebauung nicht zusätzlich beeinträchtigt. 
 
Zu 1.1 
Im Zuge der Planung wurde der dem Bebauungsplan zugrundeliegende städtebauli-
che Entwurf modifiziert. Im Ergebnis der Abwägung der privaten und öffentlichen Be-
lange wird eine 2- bis 3-geschossige Ein- und Mehrfamilienhausbebauung (gemäß 
neuer Bauordnung NRW) mit Satteldächern über die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes ermöglicht. Der örtliche Charakter des Stadtteiles Hitdorf wird damit auf-
gegriffen und maßvoll weiterentwickelt. Eine Beeinträchtigung der gewachsenen 
Strukturen wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht vorbereitet. 
 
Zu 1.2 
Für Hitdorf bestehen keine Anhaltspunkte zu der Annahme, dass die bestehende 
Infrastruktur den Zuzug neuer Bewohner nicht aufnehmen könnte. Planerische und 
politische Voraussetzung für die Entwicklung der im Flächennutzungsplan dargestell-
ten Wohngebiete war die Umsetzung des Verkehrskonzeptes für Hitdorf. Im Jahr 
2016 erfolgte die Fertigstellung dieser Verkehrsmaßnahme, bei der die Ringstraße 
für den bevorzugten Richtungsverkehr ausgebaut wurde und seit dem durchgängig 
befahrbar ist.  
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden zudem im Rahmen einer Ver-
kehrsuntersuchung die verkehrlichen und verkehrstechnischen Auswirkungen der 
Planung auf das umliegende Straßennetz untersucht. Im Ergebnis der gutachterli-
chen Prüfung ist eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten. Das zusätzliche Verkehrs-
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aufkommen kann unter Berücksichtigung der Umsetzung des geplanten Kreisverkeh-
res Ringstraße/Langenfelder Straße leistungsfähig abgewickelt werden.  
Im Zuge des Planverfahrens wurden auch die tangierten Fachbereiche der Stadt Le-
verkusen schriftlich um Stellung gebeten. Hierbei wurden keine Bedenken hinsicht-
lich einer Überlastung der Infrastruktur, wie z. B. Kindergärten, Schulen oder Nahver-
sorgung vorgetragen. Zur Infrastruktur bezüglich der Betreuungsplätze in Kindergär-
ten besteht gemäß Aussage des Fachbereiches Kinder und Jugend eine leichte Un-
terversorgung, die sich jedoch durch die mit dem Bebauungsplan Nr. 217/I „Hitdorf-
Ost/nördlich Flurstraße“ zu erwartende Bevölkerungszunahme nicht in derart auswei-
tet, dass dieses den Neubau einer Kindertageseinrichtung innerhalb des Plangebie-
tes rechtfertigen würde. Über den Ausbau des Bestandes von Tagespflegen oder 
Großtagespflegen sowie mit der gesamtstädtischen Planung ließen sich im Bedarfs-
fall Kapazitäten herleiten.  
Ebenso wird die schulische Infrastruktur als ausreichend betrachtet, um die durch 
das Neubaugebiet zu erwartende Anzahl neuer Schülerinnen und Schüler aufzu-
nehmen. Dieses begründet sich auch darin, dass für heutige Schülerinnen und Schü-
ler ein Schulwechsel an weiterführende Schulen stattgefunden haben wird, bevor es 
zu einem Einzug neuer Familien in Hitdorf-Ost kommt. Insofern ist positiv davon aus-
zugehen, dass für bestehende soziale Infrastruktureinrichtungen eine nachhaltige 
Nutzung zu erwarten ist. 
 
Zur Nahversorgung mit Lebensmitteln bestehen in Hitdorf ein Edeka-Markt im Orts-
zentrum sowie der benachbarte Aldi-Markt. Beide Nahversorger werden in der Lage 
sein, zusätzlichem Bedarf gerecht zu werden. Darüber hinaus wirkt sich eine ver-
stärkte Nachfrage wirtschaftlich grundsätzlich positiv für die in Hitdorf ansässigen 
Betriebe, Geschäfte und Dienstleister aus. Die Stärkung der Existenz sowie die Bin-
dung der Kaufkraft wirken der Schließung von kleineren Einzelhandelsbetrieben ent-
gegen und tragen somit zum Erhalt der vorhandenen Versorgungsstruktur in Hitdorf 
bei.  
 
Die vorhandene Infrastruktur kann die mit Umsetzung des Bebauungsplanes entste-
hende Wohnbebauung und den damit einhergehenden Anstieg der Bevölkerung gut 
aufnehmen. Eine Beeinträchtigung bestehender Strukturen wird nicht erwartet. 
 
Zu 1.3 
Ein Zusammenhang zwischen dem dargestellten Verhältnis von Einwohnerzahl, zu-
gelassener Kfz, Stadtgebietsfläche und Versiegelungsgrad im bundesdeutschen 
Vergleich mit dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren besteht nicht. Die Auswei-
sung an zusätzlichem Bauland ist der bestehenden Nachfrage in Leverkusen nach 
Wohnraum geschuldet, die sowohl im Segment des Geschosswohnungsbaues als 
auch für Einfamilienhäuser besteht. Mit der Bebauung neuer Flächen ist zwangsläu-
fig auch eine zusätzliche Versiegelung verbunden. Insofern wird dem städtischen 
Entwicklungsziel sowie dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Wohnraum ein Vorrang 
gegenüber dem 0-Wachstum eingeräumt. Um die Versiegelung der Wohnbauflächen 
zu begrenzen, wird im Bebauungsplan durch planungsrechtliche Festsetzungen der 
Versiegelungsgrad für Wohngebäude auf 40 % der Grundstücksfläche (GRZ = 0,4) 
zuzüglich Terrassenflächen, Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen bis zu einer 
maximalen GRZ von 0,6 begrenzt. Für Flächen mit Tiefgaragen erfolgen zudem 
Festsetzungen zur Überdeckung dieser Anlagen mit einer Bodenschicht, um nachtei-
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lige Umweltauswirkungen durch den ermöglichten höheren Versiegelungsgrad (GRZ 
= 0,8) zu minimieren. Darüber hinaus erfolgt im Bebauungsplanverfahren der gesetz-
lich vorgeschriebene Ausgleich für den durch das Wohngebiet ausgelösten Eingriff in 
den Naturhaushalt. Die in diesem Zusammenhang stehenden Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind im Nord-
osten des Plangebietes vorgesehen und werden durch den Bebauungsplan festge-
setzt. 
 
Zu 2. 
Über die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird gesichert, dass sich die zukünf-
tige Wohnbebauung in Dimensionierung und Ausprägung in die angrenzende Umge-
bung zwischen Bestandsbebauung und Landschaftsraum einfügt. Im Rahmen der 
getroffenen, gestalterischen Festsetzungen verbleibt Bauherren ein ausreichender 
Spielraum zur Umsetzung der jeweils vorgesehenen Bebauung. Der Bebauungsplan 
bereitet eine wohnbauliche Entwicklung jedoch lediglich planungsrechtlich vor. Es ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanes zu bestimmen, durch welchen Investor der 
Bebauungsplan umzusetzen ist. In diesem Zusammenhang wird zudem darauf hin-
gewiesen, dass im Plangebiet u. a. auch Flächen im Eigentum der Stadt Leverkusen 
stehen. Diese Flächen sollen nach derzeitigen Erkenntnissen und Planungsstand 
durch die Eigentümer vermarktet werden. 
 
Zu 2.1 
Im Zuge der Modifizierung des städtebaulichen Entwurfes wurde der am Ortseingang 
geplante Geschosswohnungsbau auf zwei Baukörper sowie auf 2 bis 3 Geschosse 
(gemäß neuer Bauordnung NRW) reduziert und in der Form angeordnet, dass dieser 
nicht mehr direkt an die vorhandene Einfamilienhausbebauung anschließt. Mit der 
nun vorliegenden Planung wird – auch unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan 
getroffenen gestalterischen Festsetzungen z. B. zur Dachform - auf angemessene 
Weise auf die vorhandene, ortsbildtypische Bebauung, auf die Ortseingangssituation 
und auf die Lage des Plangebietes im Übergang zum Freiraum reagiert. 
 
Zu 3. 
Im Plangebiet sind keine „bisherigen Deponieflächen“ vorhanden. Sofern der Ein-
wender Bezug auf die im Westen des Plangebietes bestehende Altablagerung NW 
2046 nimmt, so wird darauf hingewiesen, dass in diesem Bereich im Bebauungsplan 
eine private Grünfläche festgesetzt werden soll. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind im Nordosten des Plangebie-
tes vorgesehen. 
 
Zu 4. 
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen ermöglichen grundsätzlich den 
Einsatz regenerativer Energien. Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Plan-
konzept sieht zu großen Teilen die Errichtung von Gebäuden mit Satteldächern in 
Süd-West-Ausrichtung vor, die mit Anlagen zur Nutzung von Solarenergie ausgestat-
tet werden können. Diesem Plankonzept entsprechend wird im Bebauungsplan die 
Firstrichtung festgesetzt. Eine Ermächtigungsgrundlage, die ausschließliche Nutzung 
von Solarenergie im Bebauungsplan festzusetzen, besteht nicht. 
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Das auf den privaten Grundstücksflächen anfallende, unbelastete Niederschlags-
wasser soll im Sinne des Wasserhaushaltsgesetztes im Plangebiet zur Versickerung 
gebracht werden. Dieses erfolgt entweder dezentral auf den jeweiligen Grundstück-
flächen über Rigolen oder zentral im Plangebiet über eine Regenwasserversicke-
rungsanlage. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine hydrologische 
Untersuchung durchgeführt. Es liegen Ganglinien von in der Nähe gelegenen 
Grundwasserbeobachtungspegeln vor. Der für die Bemessung von Sickeranlagen 
maßgebende “mittlere-höchste Grundwasserstand“ wird aufgrund der vorliegenden 
Daten bei der Kote NHN+37,50 m festgelegt und befindet sich damit rund 6,0 m unter 
jetzigen Gelände. Die Auflagen, die sich aus der Lage im Bereich der Wasserschutz-
zone III ergeben, sind zu berücksichtigen. Die Versickerung von unbelastetem Nie-
derschlagswasser ist damit grundsätzlich möglich und im Plangebiet vorgesehen.  
Das auf den Straßen anfallende Niederschlagswasser soll nach Möglichkeit an die 
bestehende Mischwasserkanalisation in den angrenzenden Straßen angeschlossen 
werden. Die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen haben im Zuge der Ab-
stimmung bestätigt, dass die Kanalisation hierzu ausreichend dimensioniert ist. Da 
das vorliegende Plangebiet nicht im Generalentwässerungsplan der Stadt Lever-
kusen berücksichtigt wurde, sind zur Umsetzung dieser Variante eine Nachberech-
nung des Generalentwässerungsplans und eine Genehmigung der Bezirksregierung 
erforderlich. Alternativ schafft der Bebauungsplan daher die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Errichtung einer zentralen Regenwasserbehandlungs-  
und versickerungsanlage im Nordosten des Plangebietes. Aufgrund der Lage des 
Plangebietes in der Wasserschutzzone III des Wasserschutzgebietes Leverkusen-
Hitdorf besteht eine besondere Schutzbedürftigkeit des Grundwassers. 
 
Sofern die Errichtung einer Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage 
erforderlich wird, werden im Plangebiet zwei Kanäle errichtet. Das Schmutzwasser 
wird an den Mischwasserkanal in der Flurstraße angeschlossen, das Regenwasser 
an die Regenwasserbehandlungs- und versickerungsanlage. Somit würde im Plan-
gebiet ein Trennsystem gebaut werden. Sollte die Einleitung des auf den Straßen-
verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswassers in den bestehenden Mischkanal 
möglich sein, wird im Plangebiet lediglich ein Kanal (Mischkanal) erforderlich sein. In 
diesem Falle würde das unbelastete Niederschlagswasser über Rigolen dezentral auf 
den jeweiligen Grundstücksflächen versickert. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen zur Ausweisung von Bauland (Punkt 1.1), zur Infrastruktur (Punkt 
1.2), zur Versieglung (Punkt 1.3), zur städtebaulichen Varianz (Punkt 2) sowie zur 
Altlastenfläche (Punkt 3.) wird nicht gefolgt. 
Der Äußerung zum Standort des Geschosswohnungsbaues (Punkt 2.1) sowie zum 
Grundwasser/Niederschlagswasser (Punkt 4.) wird weitgehend gefolgt.  
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I/B 6:   E-Plus Gruppe 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Abstand zur nächstgelegenen Richtfunkstrecke beträgt mehr als 350 m. Ent-
sprechend sind keine Belange von Richtfunkstrecken betroffen.  
Bei Änderung der Planung wird der Träger im Verfahren erneut beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 7:   Enrgieversorgung Leverkusen GmbH & Co.KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Einwände zur Strom-, Gas-, Wasser- oder Fernwärmeversorgung 
vorgetragen. Fernmelde- bzw. Telekommunikationsleitungen des Trägers sind nicht 
betroffen. Im Rahmen der Erschließungsplanung wird der Träger frühzeitig beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen und dem späteren Erschließungs-
träger zur Verfügung gestellt. 
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I/B 9:   Gascade Gastransport GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Versorgungsleitungen des Trägers als auch WINGAS GmbH, NEL Gastransport 
GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. sind nicht betroffen. Planexterne 
Kompensationsflächen sind nicht vorgesehen. 
Die weiteren Versorgungsträger wurden im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteili-
gung angefragt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 10: Geologischer Dienst 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Baugrunderkundung und hy-
drologisches Gutachten zur kf-Wert Bestimmung erarbeitet, um die grundsätzlichen 
Boden- und Versickerungseigenschaften im Bereich des Plangebietes zu ermitteln. 
Weitergehende Informationen werden, sofern erforderlich, im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens eingefordert. 
 
Ein Hinweis zur Erdbebengefährdung wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Die Hinweise zum vorsorgenden Bodenschutz werden im Rahmen des Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrages und im Umweltbericht weitgehend berücksichtigt und 
sind im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zu beachten. Die festgesetzten 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft tragen einer bodenbezogenen Kompensation sowie dem Hinweis, den 
Boden in diesem Bereich in einem möglichst großen Umfang in naturnahem Zustand 
zu belassen, Rechnung.  
 
Eine Beschreibung und Bewertung des Bodens wird auf Grundlage der genannten 
Informationssysteme in den Umweltbericht aufgenommen. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen zur Erdbebengefährdung, zur Beschreibung und Bewertung des 
Bodens, zum Baugrund und zum vorsorgenden Bodenschutz werden im Bauleitplan-
verfahren zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis zur Erdbebengefährdung wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
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I/B 11: NABU 

 



 
 

69 
 

 

 



 
 

70 
 

 

 



 
 

71 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu 1. 
Die hier vorgesehene wohnbauliche Entwicklung wurde auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung – dem Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen – bereits vor-
bereitet. Dieser stellt im Sinne des § 5 BauGB die sich aus der beabsichtigten städ-
tebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Stadt Leverkusen dar. Im wirksamen Flächennutzungsplan sind die 
vom Plangebiet betroffenen Flächen als Wohnbauflächen dargestellt. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes erfolgt vorliegend eine Ortsranderweiterung im derzeit 
planungsrechtlichen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB. Ziel der Planung ist 
es, auf die bestehende Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum im Stadtteil Lever-
kusen-Hitdorf zu reagieren und dringend benötigte Wohnbauflächen auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung planungsrechtlich vorzubereiten. Im Zuge der Abwä-
gung der Belange entscheidet sich die Stadt Leverkusen, die bereits auf Ebene des 
Flächennutzungsplanes vorbereiteten Wohnbauflächen in die verbindliche Bauleit-
planung umzusetzen und damit eine wohnbauliche Entwicklung der heute landwirt-
schaftlich genutzten Flächen zu ermöglich. Im Nordosten des Plangebietes wird im 
Sinne der vorgetragenen Äußerungen eine ökologische Aufwertung der heute land-
wirtschaftlichen Flächen vorgenommen. Ziel ist die Entwicklung einer artenreichen 
Extensivgrünlandfläche. Im Ergebnis der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung kann für 
das Plangebiet insgesamt eine positive Bilanz ermittelt werden.  
 

Zu 2. 
2a) Im städtebaulichen Entwurf wird eine angemessene Straßenraumbegrünung im 
Hinblick auf die jeweiligen Straßenquerschnitte und unter Berücksichtigung der an-
gestrebten Verkehrsqualität vorbereitet. Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass 
mindestens 22 standortgerechte Laubbäume innerhalb der Straßenverkehrsflächen 
bzw. in den Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Öffentliche Parkfläche“ 
zu pflanzen sind. Eine Durchgrünung des Quartieres erfolgt ferner aufgrund der fest-
gesetzten öffentlichen und privaten Grünflächen sowie der Entstehung privater 
Hausgärten.  
 
2b) Eine Begrünung der Fassaden soll im Bebauungsplan nicht vorgeschrieben wer-
den, da hiermit ein zu großer Eingriff in die Gestaltungsfreiheit von Bauherren ein-
hergehen würde.  
Aufgrund der Festsetzung ortstypischer Satteldächer wird auf die Festsetzung von 
Dachbegrünung verzichtet, da diese auf den geneigten Dächern nicht sinnvoll umzu-
setzen wäre.  
Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass Einfriedungen nur als standortgerechte He-
cken oder als Kombination von Draht- oder Stabgitterzäunen mit standortgerechten 
Hecken zulässig sind. Die Festsetzung trägt einer angemessenen Durchgrünung und 
Grüngestaltung des Quartieres Rechnung.  
Die Umsetzung der festgesetzten Begrünungsmaßnahmen trägt der Zielsetzung ei-
nes durchgrünten Quartieres und die Erhaltung ausgeglichener kleinklimatischer Be-
dingungen Rechnung.  
 
2c) Im Bebauungsplan wird festgesetzte, dass zur Begrünung des Straßenraumes 
und zur Begrünung zusammenhängender privater Stellplatzflächen (je fünf Stellplät-
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ze) standortgerechte Laubbäume zu pflanzen sind. In der unter Hinweise aufgeführ-
ten Pflanzvorschlagsliste werden ausschließlich heimische Pflanzen vorgeschlagen.  
Des Weiteren wird festgesetzt, dass innerhalb der festgesetzten Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen jeweils eine durch-
gängige, heimische, standortgerechte Schnitthecke zu pflanzen ist. Auch für diese 
Hecke und für die am südwestlichen Rand der festgesetzten Maßnahmenfläche zu 
errichtende standortgerechte drei-reihige Strauchhecke werden in den jeweiligen 
Pflanzvorschlagslisten unter Hinweise nur heimische, standortegerechte Pflanzen 
aufgeführt. 
2d) Grundsätzlich ermöglichen die Festsetzungen des Bebauungsplanes das An-
bringen von Nisthilfen. Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung konnten nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände festge-
stellt werden, die vorliegend ein Anbringen von Nisthilfen erforderlich machen wür-
den. Einer Festschreibung von Nisthilfen im Bebauungsplan fehlt die planungsrecht-
liche Ermächtigungsgrundlage, jedoch wird mit dem Investor die Anlage einer Nisthil-
fe für Schwalben innerhalb der Ausgleichsfläche vereinbart. Die Ergebnisse der noch 
ausstehenden Fledermauskartierungen werden vor Offenlage des Bebauungsplanes 
in den Planunterlagen berücksichtigt.  
 
2e) Der Bebauungsplan ermöglicht grundsätzlich die Errichtung von Gebäuden mit 
Süd-West-Ausrichtung der Dächer sowie die Anbringung von Solarkollektoren und 
Photovoltaikanlagen. Eine Ermächtigungsgrundlage, die Nutzung von Solarkollekt-
oren und Photovoltaikanlagen im Bebauungsplan festzusetzen, besteht nicht. 
 
2f) Im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag wird empfohlen, im Sinne des Insekten-
schutzes LED-Leuchten zu verwenden. Im Zuge der Ausführungsplanung ist der Ein-
satz von LED-Leuchten vorgesehen. Eine konkrete Festsetzung zur Ausbauplanung 
erfolgt nicht durch den Bebauungsplan. 
 
2g) Die Einzäunung des „Linde“-Geländes sowie der Schutz des dortigen Naturrau-
mes ist nicht Regelungsinhalt des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens.  
 
2i) Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sind im Bereich der festgesetzten privaten Grünfläche nicht explizit vor-
gesehen. Im Nordosten des Plangebietes wird hierzu eine Fläche von rund 2,4 ha 
festgesetzt. Ziel ist die Entwicklung eines artenreichen Extensivgrünlandes, das ins-
besondere einen positiven Beitrag zur Lebensraumgestaltung von Offenlandarten 
leisten soll. Am südwestlichen Rand der festgesetzten Maßnahmenfläche ist in Ab-
grenzung zum angrenzend geplanten Spielpfad mit Spielplatz eine freiwachsende, 
standortgerechte, dreireihige Strauchhecke mit mindestens 50 % dornenbewehrter 
Sträucher auf einer Breite von fünf Metern zu pflanzen, zu entwickeln und dauerhaft 
zu erhalten. Mit der vorgesehenen Hecke soll das artenreiche Extensivgrünland vom 
angrenzenden Siedlungsraum abgeschirmt werden, um Beeinträchtigungen durch 
z. B. Naherholungssuchende und freilaufende Hunde zu vermeiden. Die Umsetzung 
und Pflege der Fläche wird in einem städtebaulichen Vertrag geregelt werden.  
Im Ergebnis der durchgeführten Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den 
Planzustand ein ökologischer Gesamtwert von 200.075 Punkten (gemäß der numeri-
schen Berechnungsmethode des LANUV, 2008). Dies entspricht einem Kompensati-
onsüberschuss von 44.135 ökologischen Wertpunkten. Durch die geplanten und 
festgesetzten, grünordnerischen Maßnahmen werden die mit der vorgesehenen Be-
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bauung einhergehenden Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft somit in Gänze 
ausgeglichen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zum Eingriff in die Fläche (Punkt 1.), zur Fassadenbegrünung 
(Punkt 2b), zu technischen Festsetzungen (Punkt 2e), zum „Linde“-Gelände (Punkt 
2g) wird nicht gefolgt. 
Den Anregungen zum Straßenbegleitgrün (Punkt 2a), zu standortgerechten Pflanzen 
(Punkt 2c), zu Nisthilfen (Punkt 2d) sowie zur Ausgleichfläche (Punkt 2i) wird teilwei-
se gefolgt. 
Die Äußerungen zur LED-Beleuchtung (Punkt 2f) wird zur Kenntnis genommen und 
an den Fachbereich Tiefbau weitergeleitet.  
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I/B 12: Pledoc GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Versorgungsleitungen des Trägers sind nicht betroffen. Planexterne Kompensations-
flächen sind nicht vorgesehen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 13: Straßen NRW, Regionalnierderlassung Rhein-Berg 

 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Landesstraße wurde zum 01.01.2017 abgestuft. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 14: Technische Betriebe 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden im Rahmen der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 15: Telefónica Germany GmbH 

 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Versorgungsleitungen des Trägers sind nicht betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 16: Telefonica 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Belange von Richtfunkstrecken sind nicht betroffen. Bei wesentlichen Änderungen 
der Planung wird der Träger beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 17: unitymedia 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Versorgungsleitungen des Trägers sind durch die Planung nicht betroffen. Der Träger 
wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 18: Vodafone GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Versorgungsleitungen des Trägers sind nicht betroffen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 19: Westnetz GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Bestehende oder geplante Hochspannungsleitungen des Trägers sind durch die Pla-
nung nicht betroffen. Die weiteren Versorgungsträger wurden im Rahmen der frühzei-
tigen Trägerbeteiligung beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 20: Bezirksregierung Düsseldorf, Fachbereich Recht und Ordnung 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es wird ein entsprechender Hinweis auf den konkreten Verdacht auf Kampfmittel 
bzw. Militäreinrichtungen, auf eine Überprüfung der zu überbaubaren Fläche auf 
Kampfmittel und auf die Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung bei Erarbeiten 
mit erheblichen mechanischen Belastungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird gefolgt.  
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I/B 21: Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Bestehende Versorgungsleitungen des Trägers sind nicht betroffen. Der Träger wird 
im Zuge der Erschließungsplanung beteiligt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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